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MITTEILUNGSBLATT 
 

  der Gemeinde  Lauterach 
 
 

      HERAUSGEBER: BÜRGERMEISTERAMT LAUTERACH - KW 49  1/10.    05.12.2025    

 

Termine 
 

Kirchengemeinde St. Michael, Nikolausbesuch   05. + 06.12.2025 
 

VDK Ortsverband Obermarchtal      Samstag, 06.12.2025 
Adventsfeier – Jahresabschluss, Gasthaus Krone, 16 Uhr 
 

Biosphärengruppe Lauterach   

- Nüsse knacken, 14 Uhr, Biosphärenzentrum    Sonntag, 07.12.2025  

- Seniorennachmittag, 14.30 Uhr, Biosphärenzentrum    Mittwoch, 10.12.2025 

 

SC Lauterach – Verteilung gelber Säcke in der Gemeinde   Samstag, 06.12.2025 
 

Landjugend Lauterach – Volleyballturnier Lautertalhalle  Samstag, 13.12.2025 
 

Gemeinde Lauterach – Gemeinderatsitzung, Rathaus Lauterach Freitag, 12.12.2025 
 

Abfuhrtermine: 
Restmülltonne       Dienstag, 09.12.2025 
Gelber Sack       Dienstag, 09.12.2025 
Bioabfalltonne       Donnerstag, 11.12.2025 

_______________________________________________________________________ 
 

Einladung zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am Freitag, 12.12.2025, 18.30 Uhr  
im Sitzungsraum, Rathaus Lauterach, Lautertalstraße 16, Lauterach 
 

Tagesordnung: 
Öffentlich: 
 

TOP 1 Protokoll der Sitzung vom 14.11.2025 
TOP 2         Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des 
                   Haushaltsplanes 2026 einschließlich der Finanzplanung 2025 – 2029 

TOP 3  Feststellung des Jahresabschlusses 2020 

TOP 4 Landtagswahl am 08.03.2026 
- Bildung des Wahlausschusses 

TOP 5 Bekanntgaben – Sonstiges 
 

Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt. 

 

mailto:info@Gemeinde-Lauterach.de
http://www.gemeinde-lauterach.de/
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Mitteilungsblätter über den Jahreswechsel 
 

Die Mitteilungsblätter im Dezember und über den Jahreswechsel erscheinen wie folgt 
 

KW 50 Freitag, 12.12.2025  Mitteilungsblatt 
KW 51 Freitag, 19.12.2025    letztes Mitteilungsblatt in 2025 
 

KW 52     kein Mitteilungsblatt 
KW 1     kein Mitteilungsblatt 
KW 2 Freitag, 09.01.2026  erstes Mitteilungsblatt in 2026  
 

Wir bitten um Beachtung! 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 

Prüfberichte Wasseruntersuchungen 
 

Titel:     Prüfbericht zu Auftrag 22547183 
Prüfberichtsnummer:  AR-25-VU-005978-01 
Auftragsbezeichnung:  Chemische Rohwasseruntersuchung 
Probenahmeort:  Lauterach / Brunnen Wolfstal 
Anzahl Proben:  1 
Probenart:   Rohwasser (Trinkwasser) 
Probenahmedatum:  20.11.2025 
Probenehmer:   Eurofins Institut Jäger GmbH, Mark-Andre Meilinger 
Probeneingangsdatum: 20.11.2025 

          Prüfzeitraum:                20.11.2025 - 23.11.2025 

 
 

Titel:    Prüfbericht zu Auftrag 22547180 
Prüfberichtsnummer:  AR-25-VU-005972-01 
Auftragsbezeichnung:  Mikrobiologische Rohwasseruntersuchung 
Probenahmeort:  Lauterach / Brunnen Wolfstal 
Anzahl Proben:  1 
Probenart:   Rohwasser (Trinkwasser) 
Probenahmedatum:  20.11.2025 
Probenehmer:   Eurofins Institut Jäger GmbH, Mark-Andre Meilinger 
Probeneingangsdatum: 20.11.2025 

          Prüfzeitraum:                 20.11.2025 - 22.11.2025 
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LEADER Oberschwaben informiert 
 

 
 

Projektidee? LEADER Oberschwaben stellt wieder 
Fördergelder bereit  
 
→ 150.000 Euro Fördergelder vom Land plus kommunale Mittel      
     für Kleinprojekte bis 20.000 Euro Gesamtkosten 
→ 500.000 Euro Fördergelder der Europäischen Union für  
     Projekte bis 700.000 Euro Gesamtkosten 
 

Das europäische Förderprogramm LEADER unterstützt Projekte zur Weiterentwicklung unserer Region. 
Sie haben eine Idee? Für die Umsetzung können Sie Fördergelder beantragen, sofern Ihr Projekt zu den 
LEADER-Zielen passt. Reichen Sie Ihren Projektantrag bis zum 25. Januar 2026 bei der Geschäftsstelle 
von LEADER Oberschwaben ein. 
 

Was wird gefördert? 
Projekte, die sich strukturell auf unsere Region auswirken und gut zu den LEADER-Themen 
(ökologische und soziale Nachhaltigkeit, zukunftsfähige Infrastrukturen, regionales 
gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, Zusammenleben und Innovation) passen. 
 

Wer darf beantragen? 
Privatpersonen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Kommunen, Kirchen … 
 

Online-Beratungsangebot 
Sie sind sich noch unsicher oder haben Fragen vorab? Dann nehmen Sie gerne an einem unserer drei 
Online-Beratungsterminen teil. Den jeweiligen Zugangslink finden Sie unter „Termine“ auf unserer 
Homepage. 
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• Freitag, 12.12.2025, um 11 Uhr  

• Montag, 15.12.2025, um 17 Uhr  

• Mittwoch, 17.12.2025, um 14 Uhr  
 

Einreichfrist für Anträge 
25. Januar 2026. 
Nehmen Sie mit Ihrer Idee jedoch gerne baldmöglichst Kontakt mit uns auf. 
 

Kontakt: 
Auf unserer Homepage unter www.leader-oberschwaben.de finden Sie weitere Informationen sowie 
die Antragsunterlagen. Diese können Sie per Mail einreichen unter leader@lrasig.de. Bei Fragen 
schreiben Sie uns oder melden Sie sich telefonisch unter: 07571/102-5010 
 

 

Regierungspräsidium Tübingen 
 

Rund 1,5 Millionen Euro Landesförderung unterstützen den Rettungsdienst im 
Regierungsbezirk Tübingen 
Mit rund 1,5 Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg im Regierungsbezirk Tübingen in diesem Jahr 
die Erstausstattung von Rettungswachen sowie bauliche Maßnahmen in der bodengebundenen Notfallrettung. 
„Unsere Förderung stärkt die Einsatzfähigkeit der Notfallrettung. Damit verbessern wir die Versorgung der 
Bevölkerung bei medizinischen Notfällen. Zugleich tragen wir damit zur Attraktivität des Rettungsdienstes bei. Ich 
bin dankbar, dass sich so viele Ehrenamtliche selbstlos für Andere engagieren – sei es beim Arbeiter-Samariter-
Bund, dem Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Malteser-Hilfsdienst oder bei der 
Bergwacht und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. 
 
Nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Förderung von Investitionen nach dem 
Rettungsdienstgesetz können der Neubau, der Umbau, die Sanierung und die Erstausstattung von baulichen 
Anlagen der Hilfsorganisationen gefördert werden. Das Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage die 
Bewilligungsbescheide für fünf Vorhaben im Regierungsbezirk an die Landesverbände der Hilfsorganisationen 
versandt.  
Zur zweckmäßigen und sicheren Unterbringung von Fahrzeugen der bodengebundenen Notfallrettung sowie 
deren Besatzungen in der Rettungswache Biberach sowie für die Erstausstattung dieser Rettungswache erhält der 
DRK-Landesverband Baden-Württemberg e. V. insgesamt 1.477.366 Euro. Diese Fördermittel tragen dazu bei, die 
Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu erhalten, die Einhaltung der Hilfsfristen zu verbessern und die 
Rettungswache mit der für ihren Betrieb erforderlichen Ausstattung zu versehen. Darüber hinaus erhält der 
Malteser Hilfsdienst gGmbH Region Baden-Württemberg einen Förderbetrag in Höhe von 31.500 Euro für die 
Erstausstattung der Rettungswache Sigmaringen, um diese bedarfsgerecht einzurichten. 
 

Schließlich erhält der DRK-Landesverband Baden-Württemberg e. V. in diesem Förderjahr für seine Bergwacht 
Württemberg im Nachgang zur Förderung der betreffenden Baumaßnahmen 31.659 Euro für die Erstausstattung 
der Bergrettungswache Albstadt sowie 30.313 Euro für die Erstausstattung der Bergrettungswache Isny i. A.. 
Nachdem in den Vorjahren der Neubau der Bergrettungswache Albstadt und die Sanierung der 
Bergrettungswache Isny i. A. gefördert wurden, dient diese Investition der Ausstattung mit dem, was für den 
Betrieb der Wachen und für eine schnelle Hilfe bei Unfällen und medizinischen Notfällen im Gebirge und im 
unwegsamen Gelände notwendig ist. 
 
Hintergrundinformationen: Die Regierungspräsidien fördern insbesondere die Errichtung von Rettungswachen 
des Rettungsdienstes sowie des Berg- und Wasserrettungsdienstes und Projekte zur technischen oder 
organisatorischen Weiterentwicklung des Rettungsdienstes (§§ 26 und 30 Rettungsdienstgesetz). 
Ausschlaggebend für die Zuständigkeit eines Regierungspräsidiums ist der Standort der jeweiligen 
Rettungswache. 
Zu den Aufgaben der Regierungspräsidien gehört der gesamte Prozess von der Beratung der Antragsteller und der 
Prüfung von Anträgen sowie Prioritätenlisten über die Erstellung der Förderbescheide und die Auszahlung der 

mailto:leader@lrasig.de
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Fördermittel bis hin zur Prüfung der Verwendungsnachweise einschließlich Vor-Ort-Begehungen. Die 
Ausgestaltung und Bemessung dieser Förderung regelt die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die 
Förderung von Investitionen nach dem Rettungsdienstgesetz (VwV Förderung Rettungsdienst – 
VwV-F-RD vom 11. August 2022). 
Die Mittel werden den Regierungspräsidien jährlich vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen Baden-Württemberg, zugewiesen. 
 
 

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre Ärztin nicht? Unter www.docdirekt.de bekommen Sie rund 
um die Uhr eine medizinische Ersteinschätzung, also wie dringend Hilfe benötigt wird und welches 
Versorgungsangebot zur Verfügung steht. Dieses digitale Angebot ergänzt den 116117-Patientenservice. 
 

Wie funktioniert docdirekt? 
Rufen Sie www.docdirekt.de auf und geben Ihre Postleitzahl ein. Danach werden Sie zur medizinischen 
Ersteinschätzung (SmED) weitergeleitet, die Beschwerden und Vorerkrankungen abfragt. Anschließend erhalten 
Sie eine fundierte Handlungsempfehlung – wie schnell und wo Sie behandelt werden sollten. Bei Empfehlung einer 
Videosprechstunde können Sie direkt im virtuellen Wartezimmer Platz nehmen und sich von qualifizierten Tele-
Ärzten und -Ärztinnen beraten lassen. 
 

Was kostet der Service? 
Die medizinische Ersteinschätzung ist kostenlos und ohne Registrierung möglich. Wird eine Videosprechstunde 
durchgeführt, übernehmen für gesetzlich Versicherte die Krankenkassen die Kosten. Aus diesem Grund sind bei 
der Anmeldung zur Videosprechstunde auch Daten zur Versicherung anzugeben. Privatversicherte erhalten für die 
ärztliche Behandlung eine Rechnung vom Tele-Arzt. 
 

Ein Versorgungsangebot der KVBW 
docdirekt ist ein Angebot der der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, organisiert von der Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg. Ziel ist, die telemedizinische Versorgung für die Bevölkerung in Baden-
Württemberg weiter auszubauen – digital, sicher und bedarfsgerecht. 
 

Notdienst-Tafel 
Zusätzlich zum 116117-Patientenservice bitte noch docdirekt ergänzen: docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 
116117 Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizinische Ersteinschätzung 
und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen 
Beratung vermittelt werden. 
 

Agentur für Arbeit 
 

Veranstaltungshinweis 

Modern bewerben  
Wie bewirbt man sich per E-Mail, über Online-Portale oder WhatsApp und worin liegt der Unterschied zu 
einer klassischen Bewerbung? Am Donnerstag, den 11. Dezember, bietet das 
Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm das Online-Seminar „Modern bewerben“ für 
Schülerinnen und Schüler oder auch für ganze Schulklassen an. Es wird nicht nur besprochen, wie 
zeitgemäße Bewerbungsunterlagen aussehen sollen, auch gibt es Antworten auf die Fragen: Wie 
schreibt man eine Bewerbung richtig? Und wie sieht eine gute Bewerbung heute aus? Zudem gibt es 
Hinweise, wo gute Bewerbungsvorlagen zu finden sind und worauf sonst noch geachtet werden sollte, 
auch hinsichtlich KI. Die anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr. 
 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 
0731 160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.  
 

Bundesagentur für Arbeit 

Bezahlkarte für Personen ohne Bankkonto wird eingeführt 

mailto:Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de
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Kundinnen und Kunden ohne Bankkonto haben bislang ihre Geldleistungen mittels Scheckeinlösung 
erhalten. Ab dem 1. Januar 2026 ersetzen Bezahlkarten das bisherige Auszahlungsverfahren. Für 
Kundinnen und Kunden, die ihre Leistungen aufs Konto erhalten, ändert sich nichts. 
 

Rund 8.000 Kundinnen und Kunden der Bundesagentur für Arbeit und der als gemeinsame Einrichtungen 
betriebenen Jobcenter verfügen über kein eigenes Bankkonto oder möchten ihre Leistungen auf eigenen Wunsch 
nicht als Überweisung erhalten. Sie sind deshalb auf einen alternativen Zahlungsweg angewiesen, um zum 
Beispiel Arbeitslosengeld oder Bürgergeld zu beziehen. Bislang konnten sie hierfür die Auszahlung mittels Schecks 
in den Filialen der Postbank nutzen. Das bisherige Verfahren wird ab dem 1. Januar 2026 durch neue Bezahlkarten 
abgelöst. Die Regelung gilt zunächst für ein Jahr. 
 

Die Arbeitsagenturen und gemeinsamen Einrichtungen händigen die Bezahlkarten einmalig an betroffene 
Kundinnen und Kunden aus. Danach werden die Karten monatlich mit der individuell zustehenden Sozialleistung 
aufgeladen. 
 

Diskriminierungsfreie Gestaltung 

Die Bezahlkarte funktioniert überall, wo Visakarten akzeptiert werden. Die Karte kann in zahlreichen Geschäften, 
Online-Shops und an Geldautomaten genutzt werden. Wie mit einer regulären Bankkarte können Einkäufe bezahlt 
und Bargeld abgehoben werden. Die Bezahlkarte unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von anderen 
Bankkarten und ist damit diskriminierungsfrei gestaltet. 
 

Die BA und Jobcenter haben betroffene Kundinnen und Kunden bereits über die Einstellung des bisherigen 
Scheckverfahrens informiert. Informationen zu den neuen Bezahlkarten erhalten Betroffene in Kürze. 

 

 

Vereine/Veranstaltungen 

 
Biosphärengruppe Lauterach 
 

Die Biosphärengruppe lädt ein zum Nüsse knacken und Adventslieder singen am 2. Advent,  
Sonntag, 7. Dezember 2025 im Lauteracher Infozentrum (Schnäggahäusle) von 14.00 bis 17.00 Uhr. 
Jedermann kann seinen Lieblingsnussknacker mitbringen und vorführen. Wer hat, kann auch Nüsse 
mitbringen.  
Und nebenbei können wir weihnachtliche Lieder mit Klavierbegleitung singen. 
Herzliche Einladung, besonders an alle Kinder! 
 

Woldemar Mammel 
 
 

Seniorennachmittag 
 

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025 findet der letzte Senioren-Nachmittag dieses Jahres statt. Beginn wie 
immer um 14:30 Uhr. 
 

Passend zur Jahreszeit ist zunächst ein Vortrag mit Bildern über die Weihnachtszeit in Spanien 
vorgesehen: "Spanien ist anders!" - Wie feiert man in Spanien die Weihnachtszeit? 

Im zweiten Teil gibt es was zum Raten. Was wissen wir über die Advents- und Weihnachtszeit bei uns? 
Erkennen Sie diese Advents- und Weihnachtslieder?  
 

Beispiel: 
                        

 
Die 

Biosphärengruppe lädt Sie hiermit zu einem unterhaltsamen Nachmittag ins Biosphären-Infozentrum 
Lauterach ein. 
 

Franz Frei 
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Auswärtige Vereine/Veranstaltungen 
 

Kreativkreis Rechtenstein 

Adventszeit ist, wenn in langen dunklen Nächten ein Licht die Welt erhellt. 

Am Samstag, 13. Dezember gastiert um 18.00 Uhr der Chor „Spirit of Joy“ mit einem Konzert                  

in der Kirche St. Georg. 

Anschließend laden wir Sie zu einem gemütlichen Beisammensein mit Punsch, Glühwein und Gebäck           

ins Rathaus Rechtenstein ein.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in vorweihnachtlicher Stimmung! 

Ihr Kreativkreis Rechtenstein  

Übrigens: Neue Mitglieder sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. Einfach melden! 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Präventionskurs 2026 
Funktional trainieren und kräftigen 
Es schmerzt, zwickt und zwackt das Kreuz, eine Volkskrankheit, man sucht nach Ursachen. Dabei ist die Lösung 
nahe: Bewegung. 
Man kümmert sich jeden Tag ums Essen, doch wann erhalten die Muskeln und Knochen ihre notwendige 
Bewegung? Nicht nur der Magen meldet sich bei Hunger, auch der Körper gibt uns Zeichen, es schmerzt, die 
Beweglichkeit ist eingeschränkt. Es ist wichtig, Ihrem Körper im Alltag die nötige Zuwendung zu geben um 
langfristig gesund und vital zu bleiben. 
Fahrradfahren, walken und laufen ist eine Säule, Dehnen und Koordination die andere Säule für den Körper. Das 
möchte dieser Kurs vermitteln. 
 
Start:   montags ab 12.01.2026 von 18:15 Uhr bis 19:15 Uhr                     
Dauer:  10 Abende 
Übungsleiterin:        Susanne Ratzer 
Wo:   Gymnastikraum in der Donauhalle Munderkingen 
Mitzubringen:  Bequeme Kleidung, Turn- oder Barfußschuhe, Trinken 
Anmeldung:  VfL Munderkingen e. V., Geschäftsstelle, Donaustraße 24 
   Telefon: 07393/4621, E-Mail: info@vfl-munderkingen.de 
Kosten:  Kursgebühr 135,00 € 
                         VfL-Mitglieder erhalten 15,00 € Mitgliedsbonus zurückerstattet!! 
Infos auch auf unserer Homepage: www.vfl-munderkingen.de 

 
Präventionskurs Aquafitness 2026 
Herz-Kreislauf-Training im Flachwasser 
Der Kurs G.U.T.: „Gesund und Trainiert im Wasser“ ist ein Gesundheitstraining für das Herz-Kreislauf-System. Die 
physikalischen Eigenschaften des Wassers auf den Körper und die gezielte Ausnutzung der Belastung, trainiert 
den Körper schonend bzgl. des passiven Bewegungsapparates (Knochen und Gelenke). 
Mitmachen kann jeder zw. 40 und 65 Jahren*, die mind. Seit 5 Jahren nicht mehr regelmäßig sportlich aktiv waren 
unter der Voraussetzung: man ist sportgesund, man mag Wasser und Bewegung. 
Es ist ein Präventionskurs, der von Krankenkassen anerkannt ist und entsprechend erstattet wird. 
 

*Wichtig: Wer dieses Spektrum nicht erfüllt, kann dennoch mitmachen! Leider wird dann dieser 
Präventionskurs nicht von der Krankenkasse erstattet. 

Start:   montags ab 12.01.2026 von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr  
                       oder mittwochs ab 14.01.2026 von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Dauer:  10 Abende 
Übungsleiterin:         Susanne Ratzer 
Wo:   Lehrschwimmbecken Munderkingen 
Mitzubringen:  Schwimmzeug, Badeschuhe, Duschzeug, Handtuch 
Anmeldung:  VfL Munderkingen e. V., Geschäftsstelle, Donaustraße 24 
   Telefon: 07393/4621, E-Mail: info@vflmunderkingen.de 
Kosten:  Kursgebühr 135,00 € 
                        VfL-Mitglieder erhalten 15,00 € Mitgliedsbonus zurückerstattet!! 
Infos auch auf unserer Homepage: www.vfl-munderkingen.de 
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Kinderecke 
 

Auflösung: 

Rebus: Beachvolleyball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niklaus, Niklaus,  
huckepack, 

schenk mir was  
aus deinem Sack! 

 
Schütte deine  

Geschenke aus, 
denn gute Kinder 

sind im Haus.  
 

Verfasser unbekannt 
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Anzeigen 

 

Abwasserzweckverband Raum Munderkingen 

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Facharbeiter (m/w/d) für die Verbandskläranlage Rottenacker 

mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %, unbefristet. Der Betriebsbereich umfasst die 
Kläranlage, Kanal- und Pumpwerke sowie Regenwasserbehandlungsanlagen des 
Abwasserzweckverbands Raum Munderkingen.  
 

Aufgabengebiet: 
• Betreiben und Instandhalten der abwassertechnischen Reinigungsstufen sowie der 

Schlammbehandlung 

• Überwachung der Anlage mittels Prozessleitsystem 

• Erkennen und Beheben von Betriebsstörungen 

• Wartung der Mess- und Regeltechnik, Durchführung von kleineren Reparaturarbeiten 

• Organisation und Teilnahme an der Rufbereitschaft 

• Erfassen der relevanten Betriebsdaten sowie Erstellung der Monats- und Jahresberichte; 

Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt 

Das bringen Sie mit: 
• Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Belastbarkeit sowie Teamfähigkeit 

• eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen Beruf, vorzugsweise als Fachkraft für 

Abwassertechnik, Elektrotechnik oder Mechanik 

• Fahrerlaubnis Klasse B 

• Bereitschaft zur Teilnahme am Klärwärtergrundkurs 

• Kenntnisse in Betrieb und Überwachung von Abwasseranlagen sind von Vorteil 

• EDV-Kenntnisse insbesondere MS-Office sind von Vorteil 

Wir bieten Ihnen: 
• eine vielseitige, selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Team 

• die Anstellung erfolgt bei Vorliegen aller sachlichen und persönlichen Voraussetzungen bis 

EG 7 TVöD, inklusive Erschwernispauschale, Vergütung der Rufbereitschaft, Leistungsentgelt 

und Jahressonderzahlung. Die Stelle wird derzeit neu bewertet 

• Dienstort ist die Verbandskläranlage Rottenacker sowie das Verbandsgebiet des 

Abwasserzweckverbands Raum Munderkingen 

Haben Sie Interesse? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 
Dienstag, 06. Januar 2026 an den Abwasserzweckverband Raum Munderkingen, 
Verbandsvorsitzender Moritz Heinzmann, Marktstr. 7, 89597 Munderkingen oder  
per E-Mail an moritz.heinzmann@rottenacker.de. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Klärwärter Roland Butz (Tel. 07393/3522, E-Mail: 
klaerwerk@azv-munderkingen.de) oder Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft 
Munderkingen Markus Mussotter (Tel. 07393/598-200, E-Mail: 
mussotter@munderkingen.de) gerne zur Verfügung. 

 

 

Der Zauber der Hoffnung kennt unendlich viele Lichter, 

die sich nicht löschen lassen. Monika Minder 

 

  

mailto:moritz.heinzmann@rottenacker.de
mailto:mussotter@munderkingen.de
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Kirchliche Mitteilungen 
 

Evangelische Kirchengemeinde Mundingen    Mundingen, 02.12.2025 
Pfarrer Markus Häfele 
Pfarrberg 14, 89584 Mundingen 
Tel. 07395-375 Fax: 07395-92066      E-Mail: pfarramt.mundingen@elkw.de 
 

Wochenspruch für den 2. Adventssonntag 
Lukas 21, 28: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

 
 

Sonntag, 07. Dezember - 2. Advent 
 
 
 

10.30 Uhr Kinderkirche in der Kirche (Krippenspiel-Proben) 
 

Kinderkirche - Proben für das Krippenspiel 
Die Proben für das Krippenspiel haben begonnen, das Kinderkirchteam hat auch in diesem Jahr wieder ein tolles 
Krippenspiel für Heiligabend um 18 Uhr ausgesucht.  
 

Folgende weitere Termine sind geplant: 
Sonntag, 14. Dezember, Dritter Advent, 10.30 Uhr, Kirche 
Freitag, 19. Dezember, 16 Uhr, Kirche 
Sonntag, 21. Dezember, Vierter Advent, 10.30 Uhr, Generalprobe: Kirche  
*Adresse des Dorfgemeinschaftshauses: Oberdorf 4, Mundingen 
 

Mittwoch, 24. Dezember, Heiligabend, 17.30 Uhr Kirche - Aufführung 
Der Gottesdienst an Heiligabend beginnt um 18 Uhr. 
 

Die Proben dauern jeweils etwa eine Stunde, eventuell auch mal ein paar Minuten länger. 
 

Termine der Woche 
Montag, 8. Dezember Hausgebet im Advent 

18.30 Uhr      Abschlussessen des Kirchenchores in Lauterach in der Krone  
Dienstag, 9. Dez. 14.30 Uhr     Seniorenkreis im Gemeinderaum  
Mittwoch, 10. Dez. 15.30 Uhr      Konfi-Unterricht in Zwiefalten 

19.30 Uhr      Frauenkreis im Dorfgemeinschaftshaus 
 

  

 
 
 

Impuls-Telefon 
Unter der Telefonnummer 07395 9689796, normale Festnetznummer im örtlichen Telefonnetz, 
gibt es einen neuen Impuls von zwei bis drei Minuten von Pfarrer Markus Häfele. In der Regel 

wird am Freitag ein neuer Telefon-Impuls eingestellt. 
 
Ökumenisches Hausgebet im Advent  
Die Glocken der christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden jedes Jahr am Abend des 
Montages nach dem 2. Advent (8.12.), um 19.30 Uhr wieder zum Ökumenischen Hausgebet im 
Advent ein. Die Liturgie-Faltblätter dazu finden Sie im Vorraum der Kirche.  
Dieses Hausgebet ist für viele Menschen inzwischen zu einer wertvollen Tradition in der 
Adventszeit geworden. Sie feiern gemeinsam als Familie, unter Freunden und Bekannten, als 
Nachbarschaft, in Gruppen und Kreisen auch über die Konfessionsgrenzen hinweg. 

Der QR-Code führt zur Homepage 
unserer Kirchengemeinde mit den 
Hinweisen zu aktuellen Terminen 
und Gottesdiensten. 
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Adventsfeier des Seniorenkreises am 9. Dezember 
 
Herzliche Einladung zur Adventsfeier des Seniorenkreises am Dienstag, 9. 
Dezember, um 14.30 Uhr im Gemeinderaum. Wir wollen miteinander Zeit 
verbringen, erzählen, lachen, Kaffee trinken, Rätsel raten und ermutigt 
weitergehen. 
 
 
 
 

 
 

Adventsfeier des Frauenkreises 
 
Herzliche Einladung zur Adventsfeier des Frauenkreises am Mittwoch, 10. 
Dezember, um 19.30 Uhr im Mundinger Dorfgemeinschaftshaus. 
 
Kerzenlicht und Tannendurft - Weihnachten liegt in der Luft, miteinander Advent 
feiern, mit allem was so dazu gehört, und das bist vor allem Du.  
 
Das Frauenkreis Team freut sich über eine zahlreiche Teilnahme. 
 

 
Jetzt bestellen an unserem Büchertisch 
Die Bestelllisten für Abreiß-Kalender mit täglichen Impulsen, Losungen und Hilfen fürs 
Bibellesen finden Sie derzeit im Eingangsbereich der Kirche. Ebenfalls liegen dort 
Belegexemplare aus. Haben Sie Interesse? Dann tragen Sie sich bitte bis einschließlich 
Sonntag, 14. Dezember (dritter Advent), in die ausgelegte Liste ein. Sie erhalten Ihre 
Bestellung bis spätestens Ende des Jahres. 

 
Vorschau auf den Gottesdienst am 3. Advent 
Wir freuen uns, dass bei unserem Gottesdienst am Sonntag, 3. Advent um 9.30 Uhr in der Kirche der Chor des 
EJW Bezirk Bad Urach - Münsingen unter der Leitung von Friedemann Lutz mitwirken wird. 

 
Rückblick Backaktion am 21. November 
Viel Spaß hatten die Kinder bei unserer Backaktion im November. 
So viele fleißige Hände wie noch nie waren in diesem Jahr dabei und 
kneteten, wellten aus und formten die ersten Bredla. 
Herzlichen Dank an Jana Pfeifer und Alex Durst und dem Jungschar 
Team für die Vorbereitung und Umsetzung. 
Unterstützt wurden wir auch von Reinhold Schnizer, der durch eine 
Zutatenspende die Leckerein ermöglichte. 
 

 
 
 
 
 
 

Die fleißigen Bäcker und ihre Bredla 
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Wahlergebnisse der Kirchenwahl 
 

   
 

   
 
Wie ein Schlüsselloch 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Markus Häfele und die Mitarbeitenden der Kirchengemeinde Mundingen 


